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Protokollauszug vom 20. November 2018 
 
39 10 Führung 
 10.60.10.30 Stadt Winterthur 

VIII. Nachtrag zum Reglement über die sonderpädagogischen 
Massnahmen in der Stadt Winterthur vom 13. Mai 2008 

 
 
 
Beschluss 
 
1.  Die Zentralschulpflege beschliesst, das Reglement über die sonderpädagogischen 

Massnahmen in der Stadt Winterthur vom 13. Mai 2008 mit einem VIII. Nachtrag wie 
folgt zu ändern: 
 
 
 
«Art. 4 Abs. 1 lautet neu: 
 
1 Die Zuweisung zu einer Sonderschulung, zu audiopädagogischen Angeboten sowie 
zu zusätzlichen Lektionen aus Umlagerung von Therapie-Vollzeiteinheiten (Erhöhung 
Mindestangebot IF) erfolgt durch die Kreisschulpflege. 
 
 
Art. 6 Abs. 1 lautet neu: 

1 Exploratio ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler der Kindergarten- und 
Primarstufe mit besonderer oder ausgeprägter Begabung. 

 
 
Art. 7 Abs. 1 lautet neu: 
 
1 Die Zentralschulpflege legt Inhalt, Ressourcen und Standort des städtischen 
Angebotes zur Begabtenförderung fest. 
 
Abs. 2 unverändert 
 
Abs. 3 wird aufgehoben. 
 
 
Art. 7 a  Aufnahme zentrale Kurse 
 
1 Die Aufnahme in die zentralen Kurse für Begabtenförderung erfolgt prioritär nach der 
Dringlichkeit des Bedarfs und der Motivation des Kindes. Weitere Kriterien wie 
Geschlecht, Zugehörigkeit zu einem Schulkreis und zu einer Klassenstufe werden 
berücksichtigt. 
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2 Die Schulleitungen melden die aufzunehmenden Kinder der Teamleitung Exploratio, 
welche aufgrund der Kriterien gemäss Abs. 1 die vorhandenen Plätze zuteilt. Bei 
Uneinigkeit zwischen der Teamleitung Exploratio und der abgebenden 
Kreisschulpflege über die Zuteilung der Plätze entscheidet die Zentralschulpflege. In 
allen übrigen Fällen entscheidet bei Uneinigkeit die abgebende Kreisschulpflege.  
 
Art. 7bis wird zu Art. 7 b 
 
Art. 21 wird aufgehoben.» 

  

2.  Die Zentralschulpflege beschliesst, den Anhang 1 zum Reglement über die 
sonderpädagogischen Massnahmen in der Stadt Winterthur vom 13. Mai 2008 mit 
gleichem Nachtrag gemäss Beilage zu ändern. 

  

3.  Der VIII. Nachtrag tritt per Schuljahresbeginn 2019/20 in Kraft. 
  

4.  Mitteilung an: Schulleitungen; Kreisschulpflegen; Teamleitung Exploratio; Departement 
Schule und Sport: Bereich Bildung: Leitung Hauptabteilung Pädagogik und Beratung, 
Abteilung Schulentwicklung, Departementssekretariat zur Aufnahme ins Handbuch 
Schule und Veranlassung der Aufnahme in die Erlasssammlung der Stadt Winterthur. 

 
 
 
 
Für richtigen Protokollauszug 

 
David Hauser 
Schreiber Zentralschulpflege 
 
 
 
 
 
Datum: 20. November 2018    kh 


